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Gemäss § 8 des Kulturfördergesetzes (KuFG) legt der Regierungsrat die Kulturförderpolitik unter 
Mitwirkung aller interessierten Personen in einem Kulturleitbild periodisch fest und bringt dieses 
dem Grossen Rat zur Kenntnis. Das Kulturleitbild soll gemäss Aussage von Regierungspräsident 
Guy Morin in einem breiten Mitwirkungsprozess erarbeitet werden und Prioritäten, Schwerpunkte 
und längerfristige Entwicklungsperspektiven definieren. Dabei sollen auch die Frage der 
Ressourcen, das Thema der Synergien über Sparten und Institutionen und das Verhältnis von 
Forderungen und Leistungen diskutiert werden. 

Obwohl Regierungspräsident Guy Morin das Kulturleitbild in einem Interview mit der Basler Zeitung 
bereits für Herbst 2009 angekündigt hat und obwohl der Grosse Rat das KuFG vor über fünf 
Monaten verabschiedet hat, liegt das Kulturleitbild bis heute nicht vor. Wichtige kulturpolitische 
Entscheidungen mussten daher ohne dieses Gesamtkonzept als notwendige Grundlage getroffen 
werden und noch wichtigere stehen in der kommenden Zeit an. 

Vor diesem Hintergrund erlaube ich mir, dem Regierungsrat folgende Fragen zu stellen: 

- Wann wird das Kulturleitbild dem Grossen Rat zur Kenntnis gebracht? 

- Teilt der Regierungsrat die Meinung des Interpellanten, dass der Grosse Rat die Möglichkeit 
erhalten muss vom Kulturleitbild Kenntnis zu nehmen, bevor die nächsten kulturpolitischen 
Entscheidungen getroffen werden? 

- Wie gedenkt der Regierungsrat den breiten Mitwirkungsprozess aller interessierten Personen 
zu gestalten? 
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